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Vorwort
 
Die Brandschutzordnung dient dem Zweck der vorbeugenden 
Brandverhütung. Sie soll ferner dazu dienen, den Personen- und 
Sachschaden im Brandfalle möglichst gering zu halten.
 
Die Brandschutzordnung gilt in allen der Hochschule zugeordne-
ten Gebäuden, Einrichtungen und sonstigen Anlagen.
 
Sie gilt für alle in diesem Bereich Tätigen, die sich dort nicht nur 
vorübergehend aufhalten. Vorübergehend Tätige sowie sonstige 
Nutzer und Besucher haben den Anordnungen des jeweils Verant-
wortlichen bzw. der Feuerwehr Folge zu leisten. 
Sie ersetzt nicht das eigenverantwortliche Handeln in Notsitua-
tionen.
Die Verantwortung für den Brandschutz trägt der Kanzler. 

Die jeweiligen Leiter der Fachbereiche und Hochschuleinrichtun-
gen haben in ihrem Bereich dafür Sorge zu tragen, dass diese 
Brandschutzordnung allen betreffenden Personen vor Aufnah-
me der Tätigkeit bekannt gemacht wird und ihre Vorgaben um-
gesetzt werden. 
Die Fachkraft für Arbeitssicherheit und Umweltschutz unter-
stützt den Kanzler und die mit dem Hausrecht betrauten Perso-
nen bei allen Belangen und Problemen des betrieblichen Brand-
schutzes.
Die Bekanntgabe ist jährlich, möglichst in Verbindung mit einer 
Unterweisung, zu wiederholen und akten-kundig zu machen. 
Alle Hochschulmitglieder sind verpflichtet, die Brandschutzord-
nung und damit zusammenhängende Unfallverhütungsvorschrif-
ten zu beachten. Zur Vermeidung von Bränden ist es insbesonde-
re erforderlich, dass beim Umgang mit Feuer, offenem Licht sowie 
mit elektrischen Einrichtungen, Gas und sonstigen Anlagen für 
Licht, Kraft und Wärme die erforderliche Sorgfalt beachtet wird.

1. Brandschutzordnung Teil A 

Die Brandschutzordnung Teil A nach DIN 14096-Teil 1 ist ein all-
gemein gehaltener Aushang im Format A4 mit Notfallnummern 
und Vorgaben für das Verhalten im Brandfall. Sie richtet sich an 
alle Personen im jeweiligen Objekt und ist als Anlage enthalten. 
Sie sollte an geeigneten Plätzen (Eingangsbereiche, Treppen, Auf-
zugsvorräume, ...) dauerhaft lesbar ausgehängt werden. Sie kann 
auch Bestandteil des Flucht- und Rettungswegeplanes sein.

2. Brandschutzordnung Teil B

2.1 Brandverhütung

Die Brandverhütung ist die wichtigste Aufgabe des Brandschut-
zes. Der vorbeugende Brandschutz muss auch während der Bau- 
und Instandhaltungsarbeiten sowie Nutzungsänderungen ge-
währleistet sein.
 
Es sind genügend Feuerlöschgeräte und sonstige Hilfseinrich-
tungen (Feuerlöschdecken) vorzuhalten und es ist regelmäßig 
zu prüfen, dass sie sich in einem einwandfreien technischen Zu-
stand befinden. Festgestellte Mängel an Feuerlösch- und son-
stigen Hilfseinrichtungen sind unverzüglich den hierfür Verant-
wortlichen zu melden und abzustellen. Gegebenenfalls sind die 
betroffenen Anlagen oder Räume vorübergehend stillzulegen und 
nicht weiter zu nutzen.
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In jedem Gebäude ist mind. ein Hochschulbediensteter als Brand-
schutzverantwortlicher zu benennen. Er hat auf die Einhaltung 
der Brandverhütungsvorschriften hinzuwirken und die Feuerwehr 
bei der Brandbekämpfung zu unterstützen.
 
Brand- und explosionsgefährdete Geräte und Einrichtungen sind 
so zu sichern, dass das Schadensrisiko möglichst gering ist. Bei 
brand- oder explosionsgefährdeten Arbeiten ist eine ständige 
fachgerechte Kontrolle zu gewährleisten. Sie sind ggf. in beson-
ders gesicherten Dauerversuchsräumen durchzuführen.
            
In gefährdeten Bereichen ist der Umgang mit offenem Feuer oder 
Licht nicht zulässig.
 
Das Rauchen ist nur an den dafür zugelassenen Orten gestattet. 
Die Entsorgung von Tabakresten und Zigarettenasche darf nicht 
in Papierkörbe erfolgen. Es sind hierfür geeignete, nicht brennba-
re Behältnisse zu verwenden, die möglichst einer Rauchausbrei-
tung entgegenwirken.
 
Elektrische Geräte und Anlagen sind entsprechend Betriebsan-
weisung zu betreiben. Sie dürfen nur betrieben werden, wenn die 
Prüfung der elektrischen Betriebsmittel entsprechend der Unfall-
verhütungsvorschrift GUV-V A2 - Elektrische Anlagen und Be-
triebsmittel - erfolgt ist.
Die Zugänge zu Elektroverteilungen und Installationsschächten 
sind unbedingt freizuhalten, um im Notfall schnell Strom, Gas, 
Druckluft etc. abschalten zu können.
 
Schweiß-, Schneid- und Trennschleifarbeiten sind außerhalb der 
dafür vorgesehenen Arbeitsplätze nur nach Genehmigung durch 
den für diesen Bereich Verantwortlichen zulässig. Die Unfallver-
hütungsvorschrift GUV-V D1 - Schweißen, Schneiden und ver-
wandte Verfahren - ist hierbei zu beachten. 
 
Schäden an elektrischen Geräten, elektrischen Anlagen und Gas-
leitungen sind sofort an das Dezernat Bauten/Technik zu mel-
den. Im Zweifelsfall ist der Betrieb im betroffenen Bereich ein-
zustellen.

Bei Gasgeruch dürfen keine Lichtschalter betätigt, elektrischen 
Geräte betrieben oder Feuer entzündet werden. Absperrarmatu-
ren sind zu schließen, Fenster zu öffnen!
 
Die Lagerung brennbarer Flüssigkeiten und Druckgasflaschen ist 
nur in den dafür bestimmten Räumen und Einrichtungen unter 
Einhaltung der geltenden Bestimmungen zulässig.
            
Die Mengen brennbarer Stoffe am Arbeitsplatz sind auf das für 
den Fortgang der Arbeiten notwendige Minimum zu beschrän-
ken.

Brennbare Abfälle sind in geeigneten nicht brennbaren Behält-
nissen zu sammeln und umgehend zu entsorgen. Eine Anhäu-
fung ist zu vermeiden.

2.2 Brand- und Rauchausbreitung
 
Alle Feuerschutztüren und rauchabschließenden Türen sind stets 
geschlossen zu halten, insbesondere Türen zu Treppenhäusern 
und Fluren. Selbstschließende Türen mit Feststelleinrichtung sind 
hiervon ausgenommen. 
In keinem Fall dürfen diese Türen aufgekeilt, festgebunden oder in 
anderer Form blockiert werden. Die Türschließmechanismen dür-
fen in keiner Form verändert werden. Der technisch einwandfreie 
Zustand ist immer zu gewährleisten.
 
Die Hinweise zur Betätigung der mechanischen Rauchabzugsan-
lagen sind zu befolgen.

 
2.3 Flucht- und Rettungswege
 
Um das schnelle und sichere Verlassen von Arbeitsplätzen und 
Räumen zu sichern, müssen sich die vorhandenen Rettungswe-
ge in einem einwandfreien Zustand befinden. Rettungswege und 
Notausgänge müssen als solche deutlich erkennbar und dauer-
haft gekennzeichnet sein. Sie dürfen nicht eingeengt werden und 
sind stets freizuhalten. Treppenhäuser sind von allen Brandlasten 
freizuhalten. Notausgänge müssen sich immer leicht öffnen las-
sen. Sicherheitsschilder, Flucht- und Rettungspläne sowie sämt-
liche Feuerlösch- und Meldeeinrichtungen dürfen nicht verdeckt 
und/oder zugestellt werden.
 
Alle Zufahrtsstraßen und Wege für die Feuerwehr müssen stän-
dig freigehalten werden und passierbar bleiben. Sie dürfen auf 
keinen Fall als Parkplatz, auch nicht kurzfristig, genutzt werden. 
Das Gleiche gilt für die Hydranten.

2.4 Melde- und Löscheinrichtungen
 
Brandmelde- und Löscheinrichtungen – einschließlich deren 
Kennzeichnung – dürfen nicht beschädigt, entfernt, geändert 
und/ oder zweckentfremdet benutzt werden. 
Das Dezernat Planung/Organisation hat für den ordnungsgemä-
ßen Zustand und die regelmäßige Wartung und Prüfung zu sor-
gen. 
Alle Beschäftigten und Studierenden haben sich über die Lage 
und die sachgemäße Handhabung der Brandmelder, Löschanla-
gen, Feuerlöscher, Notduschen, Löschdecken u. a. m.  selbststän-
dig und rechtzeitig zu informieren.
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Die Meldung von Notrufen und Alarmen kann über alle Hauste-
lefone erfolgen:
            
     112   Notruf feuerweHr
 

 2.5 Verhalten im Brandfall

  -   Ruhe bewahren! 
  -   Unüberlegtes Handeln kann zu Panik führen!
  -   Brand sofort unter der genauen Angabe des Brandortes
     und Umfang des Feuers melden
  -     Wenn möglich Löschversuche unternehmen
  -   Wenn vorhanden, Hausalarm auslösen 
  -   Mitarbeiter warnen
  -     Personen im Bedarfsfall Hilfe leisten
  -   Unnötige Luftzufuhr vermeiden. Lüftungsanlagen
     abstellen, Fenster und Türen geschlossen halten. 
  -   Gefahrenbereiche sofort über die gekennzeichneten
     Rettungswege verlassen
  -   Aufzüge nicht mehr benutzen
  -   Schnellstmöglich zur Sammelstelle begeben
  -   Versorgungsleitungen wie z.B. Gas abstellen
  -   Löschen von brennenden Personen mit dem am besten
     geeigneten Mittel, wie z.B. Feuerlöscher, Notdusche oder
     Löschdecke vornehmen.
 
!  rettung von Menschenleben geht vor Brandbekämpfung  !

 
2.6 Brand melden
 
Jeder Beschäftigte und Studierende hat beim Bemerken eines 
Brandes die Brandmeldung sofort zu veranlassen oder selbst vor-
zunehmen.
 
Die telefonische Meldung erfolgt unter der Telefonnummer:
 
     112   Notruf feuerweHr
 
Die Meldung erfolgt nach dem folgenden 5 w - ScHeMa:
 
  1.  wo ist etwas passiert?
  2.  was ist passiert?
  3.  wie viele sind betroffen/verletzt?
  4.  wer meldet?
  5.  warten auf Rückfragen 

2.7 Alarmsignale und Anweisungen beachten 

Alarm in Gebäuden mit Alarm- oder Brandmeldeanlagen:
Alle wichtigen Gebäude der Hochschule werden sukzessive mit 
handbedienbaren akustischen Alarmierungsanlagen ausgestat-
tet. Örtliche Aushänge werden in den einzelnen Gebäuden über 
Art und Dauer der Signale und die erforderlichen Handlungs-
weisen informieren. Für die Funktionskontrolle und regelmäßige 
Wartung der Anlagen ist das Dezernat Planung/Organisation zu-
ständig. 
Festgestellte Funktionsmängel oder offensichtliche Schäden an 
den Anlagen sind umgehend an die Zentrale – Telefon 567 – zu 
melden.

Alarm in Gebäuden ohne Alarm- oder Brandmeldeanlagen:

LauteS rufeN „feuer“ oDer „aLarM“

Durch die jeweilige Leitung der Fachbereiche und Hochschulein-
richtungen wird die vollständige Alarmierung aller Personen, die 
sich im Gebäude aufhalten, sichergestellt. Die Organisation der 
notwendigen Maßnahmen wird der Art, der Nutzung und der An-
zahl der sich im Normalfall im Gebäude befindlichen Personen 
entsprechend vorgenommen und dokumentiert. Im Brandfall ist 
entsprechend zu verfahren.
 
Anweisungen beachten: 
Die Leitung der Maßnahmen auf der Brandstelle hat zunächst die 
zuständige Leitung der betroffenen Hochschuleinrichtung bzw. 
deren Vertretung. Mit dem Eintreffen der Feuerwehr übernimmt 
deren Einsatzleiter die Leitung. Seinen Anweisungen ist unbedingt 
Folge zu leisten.
 

2.8 In Sicherheit bringen

Verlassen Sie das Gebäude über die gekennzeichneten Fluchtwe-
ge.
Benutzen Sie auf keinen Fall die Aufzüge, da die Gefahr des Stek-
kenbleibens besteht.
Informieren Sie Personen im Umfeld. 
Bei Rauchentwicklung den Bereich gebückt oder kriechend ver-
lassen. Das Einatmen der Brandgase weitestgehend vermeiden, da 
diese Schadstoffe enthalten können.
Nehmen Sie hilfsbedürftige Personen mit (Rollstuhlfahrer, Geh-
behinderte, Verletzte).
Schließen Sie die Fenster, um eine Frischluftzufuhr zu vermei-
den.
Schließen Sie die Türen hinter sich, um eine Rauchausbreitung zu 
verhindern.
Begeben Sie sich auf dem schnellsten Weg zu der bekannt gege-
benen Sammelstelle.
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Melden Sie sich bei Ihrem Vorgesetzten oder dessen Vertreter. Tei-
len Sie ihm eventuelle Besonderheiten mit (z.B. zurückgebliebene 
Personen, kritische Versuchsaufbauten).
Verlassen Sie die Sammelstelle erst, wenn Sie durch den Vorge-
setzten oder dessen Vertreter dazu aufgefordert werden.

2.9 Löschversuche unternehmen

Löschversuche dürfen nur unternommen werden, wenn andere 
Personen und/oder die eigene Person dadurch nicht gefährdet 
werden. Es ist in erster Linie darauf zu achten, dass immer eine 
Rückzugsmöglichkeit besteht.
Entstehungsbrände sind sofort unter Nutzung der zur Verfü-
gung stehenden Löschgeräte (Handfeuerlöscher, Wandhydran-
ten, Löschdecke) zu bekämpfen.
Brennbare Gegenstände sind möglichst aus dem Gefahrenbereich 
zu entfernen (Papier, Gardinen etc.).
Handfeuerlöscher erst an der Gefahrenstelle in Betrieb nehmen! 
Bei größeren Bränden mit mehreren Handfeuerlöschern gleich-
zeitig arbeiten.
Brennende Personen immer zuerst löschen.
Bei Eintreffen der Feuerwehr ist deren Anordnung unbedingt Fol-
ge zu leisten.
 

2.10 Besondere Verhaltensregeln

Im Brandfall:

Alle Mitarbeiter haben sich unverzüglich der Leitung der betrof-
fenen Hochschuleinrichtung zur Hilfeleistung zur Verfügung zu 
stellen. 
Bei laufenden, kritischen oder gefährlichen Versuchen müssen 
in den brandgefährdeten Bereichen sofort Maßnahmen zu de-
ren Unterbrechung eingeleitet werden. Der Einsatzleiter der Feu-
erwehr ist zu informieren. Die auf den hochschuleigenen Park-
plätzen abgestellten Kraftfahrzeuge dürfen nur dann benutzt 
werden, wenn eine Behinderung der Rettungsmannschaften aus-
geschlossen ist.
Die Gebäude bzw. Einrichtungen dürfen erst nach Freigabe durch 
die Feuerwehr wieder betreten werden.
Treten bei Personen Beschwerden durch Rauch, Ruß, Schadstof-
fe usw. auf, sollte schnellstmöglich ein Arztbesuch oder eine Be-
handlung durch den Rettungsdienst erfolgen.
 
Fehlalarme minimieren
 
In Gebäuden mit Brandmeldeanlagen:
Zur Vermeidung von Fehlalarmen sind bei Arbeiten, bei denen mit 
einer Rauch-, Staubentwicklung o. ä. zu rechnen ist, der/die be-
troffenen Melder durch eine autorisierte Person des Dezernates 

Planung/Organisation abzuschalten. Nach Beendigung der Arbei-
ten sind die Melder wieder in Betrieb zu nehmen. Der Vorgang ist 
im Betriebsbuch der Brandmeldeanlage zu dokumentieren.
 
Sollte es zur Auslösung eines Fehlalarmes kommen und dies si-
cher festgestellt werden, wird die Rücksetzung des Alarmes durch 
das Dezernat Planung/Organisation veranlasst
Der Fehlalarm ist im Betriebsbuch der Brandmeldeanlage zu do-
kumentieren.

Missbrauch von Alarmierungseinrichtungen und vorsätzliche 
Fehlalarmierungen werden disziplinarisch und ggf. strafrechtlich 
verfolgt.

 
3. Brandschutzordnung Teil C

3.1 Brandverhütung
 
Für die Einhaltung und Durchsetzung der Brandschutzbestim-
mungen sind grundsätzlich die Dekaninnen/ Dekane für ihren 
Fachbereich sowie  der Leiter der Dezernate und die zentralen 
Einrichtungen verantwortlich. Sie können Aufgaben auf Mitar-
beiter ihres Bereiches übertragen. Brandschutzverantwortliche 
werden von ihnen dem Rektorat zur Berufung vorgeschlagen und 
unter Anhörung des Personalrates durch das Rektorat benannt (§ 
10 ArbSchG).
 
Die Verantwortlichen werden bei der Wahrnehmung ihrer Verant-
wortung durch die Brandschutzverantwortlichen unterstützt 
und durch den/die Sicherheitsingenieur/Fachkraft für Arbeitssi-
cherheit beraten.
 
Die Verantwortlichen haben für ihren Bereich dafür Sorge zu tra-
gen, dass in ihrem Verantwortungsbereich die Brandschutzord-
nung allen betreffenden Personen bekannt ist und umgesetzt 
wird. 

Die Verantwortlichen haben den ordnungsgemäßen Zustand der 
Löscheinrichtungen – einschließlich der Kennzeichnung – zu si-
chern. Dazu sind in regelmäßigen Abständen Begehungen der 
Einrichtungen durch die Brandschutzverantwortlichen vorzu-
nehmen. Die Anzahl und der Umfang der durchzuführenden Be-
sichtigungen richtet sich nach den örtlichen Gegebenheiten. Es ist 
jedoch mindestens einmal jährlich eine Besichtigung für den ge-
samten Verantwortungsbereich durchzuführen und aktenkundig 
zu machen. Diese Maßnahmen sind durch die Leitung der Fach-
bereiche und Hochschuleinrichtungen festzulegen und zu kon-
trollieren. Festgestellte Funktionsmängel oder offensichtliche 
Schäden an den Anlagen sind umgehend dem Dezernat Planung/
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Organisation zu melden. Die regelmäßige Wartung liegt in der 
Verantwortung des Dezernates Planung/Organisation, die auch  
die gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen veranlasst. 

Bei Nutzungsänderungen oder bei geänderten Arbeitsbedingun-
gen wird durch den zuständigen Leiter des Bereiches eine Prü-
fung veranlasst, ob die Art und Anzahl der Löscheinrichtungen 
– einschließlich deren Kennzeichnung – den Erfordernissen noch 
entsprechen. Hierbei wird er durch die Brandschutzverantwort-
lichen unterstützt. Durch den zuständigen Leiter wird die vorge-
sehene Nutzungsänderung der Hochschulverwaltung mitgeteilt. 
Dort wird die Aktualisierung der Brandschutzunterlagen und ggf. 
die Anpassung der Löscheinrichtungen vorgenommen.
 
Die jeweilige Leitung der Fachbereiche und Hochschuleinrich-
tungen hat dafür zu sorgen, dass mindestens einmal jährlich ge-
übt wird, wie sich Arbeitnehmer und andere Personen bei einem 
Brand oder in einem sonstigen Notfall in Sicherheit bringen oder 
gerettet werden können.
 

3.2 Alarmplan 

Der in der Anlage befindliche Alarmplan dient als Vorlage. Er ist 
entsprechend der Art der Arbeitsstätten, der Nutzung und der Tä-
tigkeiten sowie der Zahl der Beschäftigten für die einzelnen Berei-
che zu ergänzen und in den Bereichen gut sichtbar auszuhängen. 
Alarmpläne sind bei wechselnden Zuständigkeiten oder Änderung 
der Nutzung, mindestens jedoch einmal jährlich, auf die Gültig-
keit ihrer Inhalte hin zu prüfen. Erforderliche Änderungen sind 
dem Dezernat Planung/Organisation mitzuteilen, um die Aktuali-
sierung vorzunehmen.
 

3.3 Sicherheitsmaßnahmen für Personen, Tiere, Umwelt und 
Sachwerte

Bei Alarm ist das Gebäude unverzüglich zu verlassen. Folgende 
Maßnahmen sind durchzuführen:
 
-  Alle Personen sind zu informieren und zum Verlassen des 
  Gebäudes aufzufordern.
-  Durch den/die Evakuierungsbeauftragten ist zu prüfen, ob
  alle Personen informiert sind und die Bereiche verlassen
  wurden.
-  An der festgelegten Sammelstelle erfolgt eine Anwesenheits-
  kontrolle durch den Vorgesetzten oder dessen Vertreter.
  Sollten sich noch Personen im Gefahrenbereich befinden,
  informiert diese Person den Einsatzleiter des Rettungsdienstes
   darüber.

-  Ortsunkundige, Behinderte oder verletzte Personen werden
  betreut und beim Verlassen ggf. unterstützt.
-  Notwendige Betriebsunterbrechungen werden angeordnet
  und ausgeführt.
-  Die durch die jeweilige Leitung der Fachbereiche und Hoch-
  schuleinrichtungen bestimmten Sachwerte oder Unterlagen
  sind durch die hiermit beauftragten Personen mitzunehmen.
  Es darf dadurch kein Menschenleben gefährdet und/oder die
  Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen nicht
  behindert werden.
-  Durch den/die Brandschutzverantwortlichen
  werden ggf. technische Einrichtungen (z.B. mechanische
  Rauchabzugsanlagen) in Betrieb genommen.
-  Durch den/die Brandschutzverantwortlichen
  oder von der zuständigen Leitung bestimmte Personen wer-
  den besondere technische Einrichtungen (z.B. Versorgungs-
  leitungen, elektrische Anlagen) außer Betrieb gesetzt oder
  in einen sicheren Betriebszustand gebracht. 
-  Bei Eintreffen der Rettungsmannschaften übernimmt eine
  von der zuständigen Leitung der betroffenen Hochschul-
  einrichtung bzw. deren Vertretung bestimmte Person die
  Information der Einsatzleitung.
-  Sofern für bestimmte Bereiche Besonderheiten zu beachten
  sind, stellt die verantwortliche Hochschuleinrichtung bzw. der
  Fachbereich die entsprechenden Anweisungen auf. Diese
  ergänzen dann diese Brandschutzordnung.
-  Die Leitung der Maßnahmen auf der Brandstelle hat zunächst
  die zuständige Leitung der betroffenen Hochschuleinrichtung
  bzw. deren Vertretung. Mit dem Eintreffen der Feuerwehr
  übernimmt deren Einsatzleiter die Leitung.
  Seinen Anweisungen ist unbedingt nachzukommen.
 

3.4 Löschmaßnahmen

Jedes Schadensfeuer muss möglichst schon im Entstehen be-
kämpft werden. Bemerkt ein Mitarbeiter den Ausbruch eines 
Schadensfeuers, das er mit Handfeuerlöschern oder anderen Mit-
teln nicht selbst löschen kann, so hat er unverzüglich Feueralarm 
zu geben.
 

3.5 Vorbereitungen für den Einsatz der Feuerwehr

Folgende Maßnahmen sollten nach Möglichkeit vor Eintreffen der 
Feuerwehr durch den/die Brandschutzverantwortlichen durchge-
führt werden.
-  Brandstelle und Umgebung freimachen.
-  Flächen für die Feuerwehr und die Entnahmestellen für die
  Löschwasserversorgung freihalten.
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-  Eine von der zuständigen Leitung der betroffenen Hoch-
  schuleinrichtung bzw. deren Vertretung bestimmte Person
  übernimmt die Information der Einsatzleitung.
  (Besonderheiten über Versuche, die besonders zu beachten
  sind; vermisste und verletzte Personen usw.).
-  Die Zugänge sind der Feuerwehr zu ermöglichen.
-  Sonstiges Informationsmaterial ist bereitzuhalten.

 
 3.6 Nachsorge

Bei Bedarf wird die Brandstelle nach Abzug der Rettungskräfte 
gesichert. Die Einsatzbereitschaft von Brandschutzeinrichtungen 
wird wiederhergestellt. Gegebenenfalls auch in Teilbereichen. Der 
Brandschutzbeauftragte sorgt dafür, dass benutzte Löscheinrich-
tungen (Handfeuerlöscher, Löschdecken usw.) ersetzt werden.

3.7 Inkrafttreten

Diese Brandschutzordnung tritt mit Bekanntgabe im amtlichen 
Mitteilungsblatt der Hochschule in Kraft.

Halle, den 07.12.05 

Prof. Klieber
Rektor

Die Ordnung wurde vom Rektorat am 29.11.05 beschlossen und 
dem Senat der Hochschule in seiner Sitzung vom 07.12.05 zur 
Kenntnis gegeben.
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AlArmplAn der Burg gieBichenstein
hochschule für Kunst und design hAlle

üBerfAll
einBruch

Einrichtung der Hochschule:

unfAll
feuer

112 110

1. wo ist etwas passiert?
2. was ist passiert?
3. wie viele sind betroffen/ verletzt?
4. wer meldet?
5. warten auf Rückfragen

Ersthelfer: ......................................................................................................................................................................................

Brandschutzhelfer: .....................................................................................................................................................................

Verbandskasten: ..........................................................................................................................................................................

Krankentrage: ...............................................................................................................................................................................

Krankentransport/Rettungsleitstelle: ..................................................................................................................................

Elektr. Hauptschalter: ................................................................................................................................................................

Gashaupthahn: ............................................................................................................................................................................

Wasserhauptschieber: ...............................................................................................................................................................

Löschwasseranschluss: .............................................................................................................................................................

Feuerlöschgeräte: .......................................................................................................................................................................

Hilfe holen – Personen retten – Brand bekämpfen – Strom abschalten – Verkehrswege und Zufahrten freihalten

KaNzLer  ☎ 520

zeNtraLe ☎ 567

MDw ☎ 5 66 62 36

KAnzler ☎ 520 dezernAt plAnung/
orgAnisAtion

☎ 540

Meldung      an:

Sofortmaßnahmen


